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Satzung 

 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
04. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 1998 (GVBl. 
S. 424) erlässt der  
 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Isener Gruppe  
 

folgende 
 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 
12.10.2021 

 
 

§ 1 

§ 9a Grundgebühr erhält folgende Fassung: 
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler be-
rechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasser-
zähler im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler berechnet. 
3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
bis   4 m³/h bis 31.12.2022  96 € / Jahr ab 01.01.2023 144 € / Jahr 
bis 10 m³/h bis 31.12.2022 144 € / Jahr ab 01.01.2023 216 € / Jahr 
bis 16 m³/h bis 31.12.2022 240 € / Jahr ab 01.01.2023 360 € / Jahr 
über 16 m³/h bis 31.12.2022 300 € / Jahr. ab 01.01.2023 450 € / Jahr 
(3) Für die Überlassung eines beweglichen Wasserzählers wird für jeden angefangenen Monat eine 
Grundgebühr von  
- 20 Euro (bis 31.12.2022) und  
- 30 Euro (ab 01.01.2023) erhoben.   
 

§ 2 

§ 10 Verbrauchsgebühr erhält folgende Fassung: 
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung ent-
nommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr beträgt  
- bis 31.12.2022  1,20 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers und 
- ab 01.01.2023   1,80 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 (2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch den Zweck-
verband zu schätzen, wenn 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Wasser-

verbrauch nicht angibt. 
(3) Die Versorgung eines unbebauten Grundstücks mit Bauwasser erfolgt grundsätzlich ohne Zähler und 
wird mit den folgenden Pauschalen abgerechnet:  

- Einrichtung des Bauwasseranschlusses, einmalig 30,-- Euro (bis 31.12.2022) und 40 Euro (ab 
01.01.2023). 
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- Monatliche Grundgebühr für die Dauer des Bauwasseranschlusses 5,-- Euro (bis 31.12.2022) 

und 7,50 Euro (ab 01.01.2023), angefangene Monate zählen als ganzer Monat.  
- Monatliche Leistungsgebühr je angefangenen 100 m³ des Bauvorhabens 1,50 Euro (bis 

31.12.2022) und 2 Euro (ab 01.01.2023), angefangene Monate zählen als ganzer Monat.  
Die pauschale Berechnung der Bauwassernutzung wird mit dem Einbau des Hauswasserzählers been-
det. 
(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt 
die Gebühr  
- bis 31.12.2022   2,50 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers und 
- ab 01.01.2023    3,50 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
Als Kaution für ein Zählerstandrohr (Standrohr mit technischen Sicherheitseinrichtungen inkl. Zähler) sind 
250,-- Euro beim Zweckverband zu hinterlegen. Die Erstattung der Kaution erfolgt nach Rückgabe des 
unbeschädigten Zählerstandrohres mit den technischen Sicherheitseinrichtungen einschließlich des Zäh-
lers und nach Abzug der zu entrichtenden Wasser- und der Grundgebühr auf das Konto des Wasserab-
nehmers. Die Kosten für die Instandsetzung oder Neukauf eines beschädigten bzw. eines abhanden ge-
kommenen Zählerstandrohres inkl. der technischen Sicherheitseinrichtungen und des Zählers sind in 
voller Höhe zu erstatten. Für die Lieferung der beweglichen Zähler an den Wasserabnehmer, bzw. das 
Befüllen von Schwimmbädern, wird zusätzlich zum Wasserpreis und der Grundgebühr der tatsächliche 
Aufwand (Arbeitszeit, Fahrzeuge usw.) in Rechnung gestellt. 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Mühldorf in Kraft. 
 
 
Schwindegg,  02.12.2022    
 
 
 
 
Bgm. Kamhuber, 1. Vorsitzender 
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